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B& u 8 ı Ta n u g 

für die n ; 

Dienstgebäude der Haupttreuhandstelle Ost, 2212 

' R . 
. Hausverwaltung 

© Hausverwaltung ist 1nsbesondere für die Zuweigpng und Verteiw 
- g der Dienstzimmer zuständig und sorgt für die Einrichtungs- 
E Ausstattungsgegenstande‚ Für 1hre Erneuerung und erforderlm« 

henfalls Ausbesserung, S 

'élbstverst nd110he Pf11cht aller Hausangehorigén‚' 
al*ung än 1hren Aufgaben nach Kraften ZzUu unterstützena_ 



 

nen Hausschlüssel benutzt, ist für den ordnungsmäßigen Verschluß 
des Gebäudes verantwortlich. 

Beim Fahrzeugverkehr hat der Hausmeister darauf zu achten, daß 
die Gebäude nicht beschädigt werden. Vorkommendenfalls hat er 
den Schuldigen festzustellen und dem Hausinspektor zu melden. 
Er hat: auch darauf zu halten,.daß die Kraftfahrer nach ihrer 

Durchfahrt, namentlich im Winter, die Tore Schließen, Das Unter- 
stellen von Fahrzeugen in den Toreingängen ist untersagt. 

Um das Auffinden der einzelnen Dienststellen und. Zimmerinhaber 
möäglich@t zu erleichtern, befinden sich auf den.Treppen und Flu- 

ren Wegweiser ünd Verzeichnisse von den Nummern der in den ein- 
zelnen Stockwerken liegenden Dienstzimmer, 

Im übrigen wird hinsichtlich des Verhaltens der Behördenangehö=- 

rigen gegenüber den Besuchern auf die einschlägigen Bestimmungen 
in der Dienstordnung für die Amtsgehilfen verwiesen. 

$ 4 ) i 
Verschluß der Türen. ; 

Der Hausmeister hat die Haustüren regelmäßig um 20 Uhr, an den 
Tagen mit verkürzter Arbeitszeit zwei Stunden nach dem allgemei- 

nen Dienstschluß abzuschließen. Wenn jemand darüber hinaus im 
Dienstzimmer verbleiben will, hat er seine Absicht rechtzeitig 
dem Hausmeister mitzuteilen und mit diesem die Zeit zu vereinba=- . 

ren, zu der er das Gebäude zu verlassen gedenkt, 

Die Zimmertüren bleiben aus Gründen des Luftschutzes ufiäerschlos= 

sen. 

35 
Dienstzimmer 

An den Zimmertüren 8Sollen Aufschriften angebracht werden, die den 
Namen und gegebenenfalls die Dienstbezeichnung des Zimmerinhabers 

angeben oder das Büro bezeichnen, Wer während der Dienststunden 
länger abwesend ©oder überhaupt ortsabwesend ist, hat dies auf ei=- 
nem Zettel zu vermerken, den er auf seinem Arbeitsplatz zurück- 
188 

Über die Einrichtungsgegenetände in den Dienstzimmern hat die 
Hausverwaltung nach Verständigung mit dem Haushaltsreferenten 

ein Bestandsverzeichnis zu führen, \ 

Jedes Dienstzimmer verfügt über ein Verzeichnis über die in ihm 

befindlichen reichseigenen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, 

das, da es zur Verschönerung des Raumes kaum beitragen dürfte, 
nicht offen angebracht zu werden braucht, aber jederzeit griffbe=- 
reit aufzubewahren isto f 

Von jedem Ausscheiden eines Angestellten der HTO ist dem Hausin- 

spektor rechtzeitig Kenntnis zu geben, damit er sich wegen der 

Übernahme des Dienstzimmers mit dem ausscheidenden Angestellten 

ins Benehmen setzen kann, ; 

Von den verschließbaren Einrichtungsgegenständen werden dem Zim- 

_ merinhaber Schlüssel ausgehändigt, für deren Verlust er haftet. 

‚Ersatz für verlorene oder zerbrochene Schlüssel wird auf Kosten 
des Zimmerinhabers beschafft; es sei denn, daß er nachweist, die 

‚Pflichten der Obhut und ordnungsmäßigen Benutzung weder fahrläs- 
sigflh0cfiivörsätzlich‚verletzt‚zu;habqns'Be;;der'Au;gahe‘der Zim= 

; } d: lüssel dem Hausinspektor abzuliefern, ;3 
e .‘ 



 

SE 

Jeder Zimmnerinhaber ist für das Vorhandensein und die pflegliche 
Behandlung seiner Zimmereinrichtung verantwortlich. Öhne Einver- 
ständnis des Hausinspektors dürfen keine Einrichtungsgegenstände 
in andere Zimmer gebracht werden, Wenn ein Angehöriger der HTO 
etwa eigene Gegenstände in seinem Zimmer unterbringt, tritt im 
Falle eines etwaigen Verlustes oder Beschädigung eine Haftpflicht 
des Reichs nicht ein, Es wird daher dringend empfohlen, die 
Dienstzimmer und verschließbaren Einrichtungsgegenstände möß- 
lichst auch beim vorübergehenden Verlassen des Zimmers abzus 
schiießen, 

Haban mehrere Angestellte gemeinsam ein Zimmer irmsoder benutzen 
sie verschließbare Einrichtungsgegenstände gemeinschaftlich, 86 
haben siese unmter sich das Notwendige zu vereinbaren. 

Etwaige Diebstähle oder Einbruchsversuche sind unverzüglich dem 
Hausinspektor und weiterhin dem Bürodirektor zu melden, 

Beim Verlassen des Dienstzimmers nach Dienstschiuß hat der Zim-— 
merinhaber, bei mehreren der zuletzt fortgehende, das elektrische 
Licht auszuschalten und die Fenster zu schließen und für die 

Dauer des KXrieges zu verdunkeln, ; 

Wegen der Behandlung der Fernsprecheinrichtungen sind dis Anwei- 
sungen im Fernsprechverzeichnis zu beachten, 

$ 6 

Rauchen 

Es ist erwünscht, daß das Rauchen in den Dienstzimmern möglichst 
gingeachränkt wird und auf den Korridoren und Fluren' überhaupt 
unterbleibt, In Dienstzimmern, die von mehreren Personen gleich- 
zeitig benutzt werden, ist das Rauchen nur im gegenseitigen Ein.- 
verständnis gestattet. 

Den im. Anmeldezimmer Dienst verrichtenden Amtsgehilfen ist es . 
nicht. erlaubt zu rauchen.,Streichhölzer, Zigaretten- und Zigarren- 

reste fortzuwerfen oder Tabakspfeifen auf Fußböden und in Papisr- 
körben zu entleeren, ist nicht nur aus Gründen der Sauberkeit;s 
s0ndern. auch wegen der Feuersgefähr: untersagt. 

Dis Raucher sind für etwaige Brandschäden, insbesonders an Ti- 
‘ schen, verantwortlich und haftbar. 

57 
Kleiderahlage 

Für Besucher, die sich längere Zeit im' Hause aufzuhalten geden«- 
ken, dient das Anmeldezimmer gleichZeitig als Kleiderablage, oöhne 
daß damit das Reich eine Haftung für Verlust oder Beschädigung 

‚an den Kleidungsstücken übernimmt, 

SB 
. —— , . Beleuchtung 

Für die Beleuchtung ist der Hausinspektor verantwortlich. 

Das Ausschalten des Lichts in den Eingängen, Fluren und aüf dem 
Treppen hat der Hausmeister zu besorgen, Nach 20 Uhr hat diesser 

_ das ganze Gebäuds abzugehen und daraufhin zu prüfen, ob auch in 
allen Räumen das Licht ausgeschaltet ist. .
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A 44879 
S Reinigung 

Die-Sgrge.für!die Reinigung liegt. dem Hausinspektor ob, der sich 
der Mithilfe des Hausmeisters bedienen kann. 

Die ordnungsmäßige Ausführung der Reinigungsarbeiten hat der Haus- 
 meister zu überwachen, Dieser verwaltet auch die Reinigungsmittel 
und führt darüber ein Nebenverzeichnis zu dem nach näherer An- 
weisung des Haushaltsreferenten zu führenden Bestandsverzeichnis, 

SoPald der Linoleumbelag auf den Fußböden und den Treppen frisch 
geblt und gebohnert ist, ist.durch ein entsprechendes Schild 
hierauf hinzuweisen und zur Vorsicht zu ermahnen, Dis Schilder 
‚hat der Hausmeister anzubringen, 

$ 10 
Technische Anlagen 

Störungen- und Schäden an technischen Anlagen wie Wasser-- und 
Lichtleitung, Kesselanlagen und Fahrstuhl hat der Hausmeister, 
soweit er im Einzelfall die dazu notwendigen Kenntnisse besitzt, 

_ tunlichst sofort selbst abzustellen oder mindestens unverzüg- 
_ lich dem Hausinspektor zu melden, der für Abhilfe zu sorgen hat, 

Den Fahrstuhl dürfen nur solche Personen selbständig betätigen, 
die die schriftliche Genehmigung des Behördenleiters oder sei. 
nes Stellvertreters haben, Unbefugte Benutzung zieht unter Um- 
ständen Schadenersatzpflicht nach sich, Personen, diese zur S 
selbständigen Betätigung des Aufzugs nicht befugt sind, haben 
sich wegen der Benutzung des Aufzuges an die Amtsgehilfen im 
Anmeldezimmer zu wenden, Im allgemeinen soll nur Personen,die 
am Treppensteigen behindert sind, insbesondere Schwerkriegsbas= 
schädigten und Schwerunfallverletzten, Gelegenheit gegeben wer- 

_ den, mit dem Fahrstuhl zu fahren, . 

Aüußerhalb der gewöhnlichen Dienststunden ist die Benutzung des 
"Fahratuhls wegen der bestehenden Gefahr einer Betriebsstörung 
allgemein untersagt.. . . Y { 

Insbesondere ist darauf zu achten, daß die zulässige Höchstbe- 

‚lastung nicht überschritten wird, und daß die Fahrstuhltüren 
unverzüglich nach dem Einsteigen, Verlassen, Be- oder Entladen 

” verschlossen qve_arden9 HA ; | 

A 
_ Aufbewahrung der_3ahrräder 

— Fahrräder der Gefplgschaft dürfen nur in dem dazu bestimnten . 
Kellerraum untergestellt werden, Dieser Raum ist van dem Pförte. 

ner zu überwachen und unter seinem ständigen Verschluß zu halten, 

Jedes Fahrrad ist in den vorhandenen Ständer zu stellen und an 

_ diesem anzuschließen. Das Vorhängeschloß hat der Fahrradbesit- 
?JZér'zu*beséhaffen°'Für‘Beschädigungenfan'denfeing65tellten Fahre \ 

* rädern haftet das Reich nicht, ' R * . Den Besuchern der HIO ist Gelegenheit gegeben, ihre Tahrräder /  auf eigene Gefahr in einem Ständer auf dem Hof einzustellen, ' 
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